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RS VwGH Erkenntnis 2000/06/08
99/20/0203

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.2000

Rechtssatz

Die grundsätzliche P-icht des unabhängigen Bundesasylsenates zur Durchführung einer mündlichen

Berufungsverhandlung ist auch dann zu beachten, wenn die Voraussetzungen für ein Absehen von einer Verhandlung

nur in Bezug auf die zu treffende Entscheidung über den Abschiebungsschutz nicht gegeben sind.

Im RIS seit

05.10.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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